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      Öffentliche Sicherheit und Soziales

Bearbeitungsvermerk
Eingegangen:
Anhörungen: 
☐ Gewerbeamt	am:
☐ Ordnungsamt	am:
☐ Brandschutz 	am: 

Empfänger:

Stadt Taucha
Öffentliche Sicherheit und Soziales
Schloßstraße 13
04425 TauchaAnzeige einer Veranstaltung



Für eine private und öffentliche Veranstaltungen gem. §10 der aktuell gültigen Polizeiverordnung der Stadt Taucha. 
1.) Antragsteller
	Name, Vorname
	

	Straße, Nummer
	

	PLZ, Ort
	



2.) Veranstalter
 (falls Abweichend von 1.) 
	Name, Vorname
	

	Straße, Nummer
	

	PLZ, Ort
	

	Telefonnummer
	



3.) Angaben zum Anlass, Ort und Zeit 
	Veranstaltung
	

	Datum
	

	Uhrzeit
	

	Ort/Adresse
	



4.) Folgende Anträge und Formulare reiche ich ein:
☐	Informationsblatt zur Veranstaltung (mit Anlagen) 
☐	Antrag auf Marktfestsetzung (mit erforderlichen Unterlagen) 
☐	Antrag auf Ausschankgenehmigung 
☐	Antrag auf Sondernutzung
☐	Antrag auf Verkehrsrechtliche Anordnung
☐	Antrag auf Ausnahme gem. § 8 Polizeiverordnung 
☐	Antrag auf Genehmigung Brauchtumsfeuer (liegt dem FB vor)
☐	Antrag auf Ausnahme gem. § 11 Polizeiverordnung

		Das Hinweisblatt für Veranstaltungen habe ich zur Kenntnis genommen.
Unterschrift

                 Datum/ Ort



Hinweise und Auflagen
Zum Antrag auf Veranstaltung

Die Anzeige ist gebührenfrei. Für die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigung werden zum Teil Gebühren erhoben.
Die Anzeige ist schriftlich, mindestens 21 Tage vor dem Termin zu stellen. 


1. In Sachsen besteht per Gesetz keine allgemeine Pflicht, Veranstaltungen zu genehmigen oder anzuzeigen. Für einzelne Aspekte einer Veranstaltung sind Genehmigungen oder Erlaubnisse notwendig, sodass eine Anzeige erforderlich ist.
Sie müssen Ihre Veranstaltung anzeigen, wenn mindestens einer der folgenden Punkte erfüllt ist: 
· Es handelt sich um eine kommerzielle Veranstaltung, bei der Gewinn erzielt werden soll. 
· Es wird eine hohe Besucherzahl bzw. eine hohe Besucherkonzentration erwartet.
· Die Veranstaltung ist der Öffentlichkeit zugänglich. 
· Die Veranstaltung findet auf öffentlichen Flächen (Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen) statt. 
· Es werden Speisen und Getränke verkauft. 
· Es werden Fliegende Bauten (z. B. Bühnen, Kletterwände, Karussell, Zelte) verwendet. 
· Aufgrund der Art und Durchführung der Veranstaltung ist eine besondere Gefährdungslage zu erwarten. 

2. Wenn Sie eine öffentliche Fläche nutzen möchten
Es ist ein Antrag auf Sondernutzung beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales, SB Straßenverkehr zu stellen. 
Er ist nach Maßgabe der Sondernutzungssatzung der Stadt Taucha zu stellen. 

3. Sperrungen von Straßen und Ausnahmegenehmigungen nach StVO
Sollten Sie für Ihre Veranstaltung eine Straßensperrung oder eine Ausnahmegenehmigung 
(z. B. zum Befahren von Fußgängerbereichen) benötigen, ist ein Antrag auf verkehrsregelnde Maßnahmen beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales, SB Straßenverkehr zu stellen.

4. Fliegende Bauten
Fliegende Bauten sind unter anderem Festzelte und Bühnen. Folgende Bauten müssen vom Bauordnungsamt des Landkreises Nordsachsen für den Gebrauch abgenommen werden (Gebrauchsabnahme): 
· Festzelte ab einer Größe von 75 Quadratmetern
· Bühnen mit einer Überdachungshöhe über 5 Meter
· Bühnenpodeste ab 100 Quadratmeter Fläche und/oder einer Bühnenpodesthöhe/Absturzkante über 1,50 Meter

5. Verkauf von Speisen und Getränken 
Wenn Sie im Rahmen Ihrer Veranstaltung Speisen und/oder Getränke (alkoholfreie und alkoholische) zum Verzehr an Ort und Stelle anbieten möchten, ist eine Anzeige eines vorübergehenden Gaststättengewerbes gemäß § 2 Abs. 2 SächsGastG erforderlich. Der Antrag ist beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales, Gewerbeamt zu stellen.

Sollten Sie einen Markt durchführen wollen, müssen Sie einen Antrag auf Marktfestsetzung beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales, Gewerbeamt stellen.
 
6. Schutz vor Lärm
Sollte Ihre Veranstaltung entgegen der Polizeiverordnung der Stadt Taucha noch nach 22.00 Uhr stattfinden, so ist eine Ausnahmegenehmigung nach §8 der Polizeiverordnung beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales zu stellen. 

7. Sicherheitskonzept
Eine grundsätzliche Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitskonzeptes bei Veranstaltungen gibt es nicht. Die Sächsische Versammlungsstättenverordnung (SächsVStättVO) schreibt gemäß § 1 Absatz 1 in Verbindung mit § 43 Absatz 2 ein Sicherheitskonzept ab 5 000 Besucherplätzen vor. 

Ein Sicherheitskonzept dient immer dem Schutz von Besuchern, Akteuren, Personal und anderen Beteiligten auf dem Veranstaltungsgelände. 
Sie als Veranstalter sind verantwortlich für das Sicherheitskonzept. Für die Beurteilung, ob ein Sicherheitskonzept für eine Veranstaltung empfehlenswert ist, sollten folgende Kriterien herangezogen werden: 
·  Grad der Gefährdung, der von der Veranstaltung selbst ausgeht (z. B. Motorsport) 
· Zusammensetzung der Besuchergruppe (z. B. überwiegend Kinder)
· Eignung des Veranstaltungsortes für die geplante Veranstaltung (z. B. Fabrikgebäude)

Räumungs- und Feuerwehrpläne sind nach § 42 Sächs. Versammlungsstättenverordnung mit der örtlichen Brandschutzbehörde Taucha, SB Brandschutz, abzustimmen. 

Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 5 000 Besuchern sind dem Träger des Rettungsdienstes gemäß § 3 Nummer 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz rechtzeitig anzuzeigen.

8. Feuerwerke, Lagerfeuer, offene Feuerstellen
Sollten bei Ihrer Veranstaltung ein Feuerwerk abgebrannt werden, so ist ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales, SB Brandschutz zu stellen. 

Sollte bei Ihrer Veranstaltung ein Lagerfeuer oder eine offene Feuerstelle entfacht werden, so benötigen Sie dazu eine Erlaubnis. Der Antrag auf Erlaubnis ist beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales, SB Brandschutz zu stellen. 



Hinweis: 
Alle oben genannten Anträge sind in elektronischer Form unter der Website der Stadt Taucha abrufbar. Die Anträge müssen separat bei den entsprechenden Ansprechpartnern gestellt werden. 
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